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154 Befpredhungen e
lungen $unDortfe gemacht iverDden. Yitera- Der lebenDdig ivürDden,S  DE  W  UE  V  154  ’ $_epre&dnéefi S  Iungen am Fundorte gemacht werden. Litera-  der lebendig würden, daß E)tegietungén  turangaben bei jeder SG©ruppe ermöglichen  und Behörden ... fichH ängftlidH an die Be-  fieferes Studium,  $. Sran£S.J.  {ftimmungen einer verfloffenen Zeit anklam-  mern, um von ihnen noch möglichft viel hin-  SKircdhenrecht  überzureften in das neue Säkulum der Reichs-  Staat und Kirde im neuen DeutfH-  verfaffung“. Das leßtere Dagegen bringt den  Erweis, daß Dder Artikel 137 der Reichsver-  Iand. Bon Godehard Jofef Cbhers.  8° (XX u. 432 S.) Müncdhen 1930, Mar  faffung „Dder Eatholifchen und evangelifchen  Hueber. M 11.50, geb. 13.80  Kirde und allen ReligionsgefeXlfdhaften die  Staatund Kirdein Bayern. Syftem  Magna charta libertatis befchert hat“. Und  dafür entfheidet fih mit guten Gründen der  des bayerifdhen Staatskirdhenrechts. 1. Lie-  ferung. Bon Heinz W. L£. Doering. 8°  VBerfaffer, zufammen mit Schmitt, Mausbach,  (182 S.) Münden 1928, S. @émei(.;er:.  Beyerle gegen Lilienthal u. a.  M 5.50  Doverings Werk ift als großes Handbuch  des geltenden bayerifchen Staatskirdhenrechts  Zwei durch umfangreiche Literaturkenntnis,  gründlidhe Beacdhtung aler Gefege und Er-  gedacht, das in acht Lieferungen erfheinen  Laffe von ReichH und Ländern, {Harfe juriftifche  foll. Die vorliegende erfte Lieferung enthält  Beobachtung und eine durchfichtige Sprache  eine aNlgemeine Einführung in die Begriffe  gleich wertvole BücHer.  Staat, Kirdhden, Religionsgefelfhaften, Ddie  Das Werk von Cbhers gibt in einem Furzen  Hauptfächlichften Eirhenpolitifden Syfteme der  ge{hicdhtliden Teil eine DarfteXung der ver-  VBergangenheit bis zum Art. 137 der Reichs-  {OHiedenen {ftaatgkirdhenrecdhtlicdhen Syfteme des  verfaffung. Bon befonderem Intereffe find die  19. Yahrhunderts in Deutfchland, alfo Rechts-  Sragen nachH Staatszwecr, Jdentität der deut-  fhen Staaten vor und nach 1918, Souveräni-  {ftand _ und Eigenart des StaatskirdhHentums  und der Staatskirdhenhoheit. Der zweite Teil  fät der Bundesftaaten, auc die Auslegung  ift ganz Dder eigentliden Aufgabe gewidmet:  des Begriffes Religionsgefelfchaft in Dder  Staat und KirdhHe in der Gegenwart. Cbhers  EReic[;snerfuffun};‚ eine Auslegung, der wohl  hat fiG ein doppeltes Ziel gefeßt: erftens  mandhe wmiderfprecdhen werden.Als Regierungs-  „Inbhalt und Tragweite der Eirdenpolitifdhen  rat im bayerifdhen KXultusminifterium ift Doe-  Beftimmungen der Reicdhsverfaffung zu er-  ring ein Mann der Praris und Kiebt alg fol-  Fennen und feftzuftelen, mie auf iHren Grund-  Her Hare Begriffe und ruhiges Abwägen der  Iagen die Neuregelung in den einzelnen deut-  Durchführbarkeit von Theorien. Aber als Be-  {Ohen Qändern erfolgt ift“.. Zweitens „zu prü-  amter des Stantes entfcdheidet er fich doch auch  fen, ob und inwieweit die Landesgefeggebung  in alen 3Zweifelsfälen, vieleicht mehr un-  mit dem Wortlaut und dem Sinn jener Nor-  bemwußt, eher für eine {taatlidhe KXirdenhobheit  men Dder Reichsverfaffung in Einkang {teht“  als für die Freiheit der Neligionsgefelfchaften,  (Borwort S. vnm). Diefe zweite Aufgabe  bebält im tiefften ®@runde ein gewiffes Miß-  frauen gegen die Mlachtgelüfte der Kirchen  zwingt den Berfaffer, den Sinn der kirdhen-  politifden RNeidhsverfaffungsfüßge zu beftim-  und ift überzeugt, Ddaß Ddie Stanatsfompetenz  men, mit andern Worten: das durchH die Ber-  über ale Qebensgebiete an fich abfolut unbe-  faffung fe{tgelegte Eirdhenpolitifche Softem zu  {chränEkt ift. So wird es nicdht mundernehmen,  ergründen. Bekanntlich find die einfOlägigen  wenn er in der Auffaffung vom Sinn der  AUrtikel, befonders Art. 137, Gegenftand ver-  Reicdhsverfaffung andere Worte findet alg  {Oiedenfter Auslegung geworden. Cbhers for-  Cbers. Er fagt z. B. S.182: „ ... o wird  muliert feine Frage fo: Bedeutet die Locke-  Elar, daß von einer Trennung von Staat und  rung (der bisherigen engen Bindungen Dder  Kirche Eeine Rede fein Fann. ... Es befteht. ..  Kirde an den Stant durchH die Reichsver-  immer nocd) das Eirchenpolitifdhe Syftem der  faffung) die gradlinige Weiterentwiclung vder  {taatlidHen Kirdenhoheit.“ Trogdem erweift  gar, wie behauptet wird, erft die vole Ber-  fiG bei näherer Prüfung der Gegenfaßg der  wirklidhung des bisherigen Eirdenpolitifdhen  beiden Autoren in diefem Punkt als nicht zu  Syftems der Staatskirdhenhoheit vder aber  bedeutend. Denn Cbers nennt das Syftem  der RNeichsverfaffung „ein Syftem der Iren-  den bewußten BrucH mit der Bergangenheit  in einem neuen Syftem, nämlich in einer Tren-  nung eigener Art“, nicht reftlofe Trennung;  nung von Kirdhe und Staat in befonderer  „vereinzelte Auffichtsrefte des Staates bleiben  Ausprägung? Das erftere mürde bedeuten,  möglich, fomeit diefe durch die Befonderheit  daß „DurchH einfeitige Auslegung der Reichs-  einzelner Rechtsverhältniffe zwifdhen Staat  verfaffung Jdeen einer bgrgungenen Zeit wie-  und öffentlicher $e[igionßgefeflf@aft gefordertDaß Regierungen
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